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Fachlehrperson 
 
 Einträge Lehreroffice 
 Teilnahme am 

Elterngespräch 
 Initiieren von 

Elterngespräch KLP und 
Gespräch suchen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fallführung und Verantwortung liegt bei der Lehrperson. 
Ausführliche Dokumentation im Lehreroffice durch die 
fallführende Person. 
Fachlehrpersonen müssen auf die Informationen im 
Lehreroffice zugreifen können. 
Schulleitung, muss durch Gesprächsprotokoll ab dem 1. 
Elterngespräch informiert werden! 
 
SL oder SSA kann als Beratung in Anspruch genommen 
werden 

Information der 
Erziehungsberechtigten: 
 Information über 

bisherige Massnahmen 
 Standartmails an Eltern 
 Vereinbarung schriftlich 

 Nachsitzen in der Klasse 
 Strafnachmittag gem. 

Schulordnung (Meldezettel, von 
Eltern unterschreiben lassen) 

 „Ströfzgi“ -> z.B. während 
Lieblingsunterricht 

 Belohnungssystem 
 Separieren (Gruppenraum / 

andere Klasse)  
 Privilegien streichen  
 Schulhausregel abschreiben 
 Freiwilliges Timeout 
 Im Kiga: 

Pause drinnen verbringen 
Separieren im Freispiel 
Begleitperson für SuS bei 
Ausflug 

 
 
 
(Niederschwellige 
Disziplinarmassnahmen gemäss § 
56 VSV) 
 

 Gespräch mit Eltern, 
Dritten(Beistand), 
und Kind, Protokoll 
gegenzeichnen 
durch Eltern 

 Information an SL 

 Eltern stärker einbeziehen 
 Therapien 
 Abklärungen : 

- Arzt 
- SPD 
- KJPD 

 SSG ohne SL (Prot. an SL) 
 Schulinsel 

Warnzeichen bei der Lehrperson über alle 4 Stufen (0-3) 
 Ohnmacht 
 Freudlosigkeit 
 Sinnkrise 
 Demotivation 
 Gedanken stark absorbiert durch Schüler 
 Unterricht (Gestaltung/Ablauf) richtet sich nach einem 

Schüler aus 
  Häufig krank 
 Dauernd am Jammern 
 Ratschläge werden nicht umgesetzt 
  
 
 
 

Unterstützungen 
 Austausch mit SL 
 Beratung durch SSA 
 Supervision (Einzeln) 
 Intervision (z.B. kollegiale Beratung) 
 Themengruppen 
 Kollegiales Teamcoaching 
 Arbeitsplatzbezogenes Coaching durch PH 
 Fallbezogene Auswertung 
 
 
 

 Grundvertrauen zur LP 
beeinträchtigt 

 Eltern tragen Massnahmen nicht 
mit 

 Schlechte Erfahrung mit Diensten 
in der Vergangenheit 

  

Rückmeldung an Eltern und Kind 
durch Gesprächsprotokoll 

Massnahmen 
haben genützt der 
Fall ist 
abgeschlossen. 
 

Massnahmen sind nicht ausreichend: 
Kein Fortschritt und/oder keine 
Bereitschaft zur Veränderung sichtbar, 
Verschlechterung der Situation. 
Der Fall geht an nächste Stufe 

 Rückmeldung von Eltern, die Verhaltens-
änderungen bei ihren Kindern feststellen. 

Wichtig: Journalführung (Lehreroffice) ist eine wichtige Voraussetzung, um Auffälligkeiten klassifizieren zu können, den Zusammenhang von Häufigkeit, Kumulation eines Verhaltens sowie den Bezug zu Zeitraum und Kontext 
festzustellen. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebene der Lehrpersonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassifizierung des Problems 

0 
St

uf
e 

Pädagogische Massnahmen Disziplinarische Massnahmen Einbezug von: Informationswege und -mittel 

Auffälligkeiten  
Arbeitshaltung: 
- wird nicht fertig mit der Arbeit in der Stunde 
- Hausaufgaben sind nicht vollständig erledigt 
oder werden vergessen 
- kann sich nicht organisieren 
- generelle Lustlosigkeit  
- passives Verhalten 
- Eigeninitiative gering / nicht vorhanden 
Lernverhalten: 
- mangelnde Konzentration, kann nicht an einer 
Arbeit bleiben 
- Lerntempo 
- lässt sich leicht ablenken 
- Vermeidungsstrategien 
- „echte“ Lernprobleme 
disziplinarische Schwierigkeiten: 
- Anweisungen werden missachtet 
- Verweigerung 
- stören des Unterrichts 
- Klassen- und Schulregeln missachten 
- frech gegenüber Erwachsenen 
- schmollen 
- necken 
- frech gegen. Klassenkameraden 
- beschimpfen 
- Stopp- Regel wird missachtet 
Sozialverhalten: 
- wiederholte starke Gefühlsausbrüche 
(Freude/Wut/ Trauer) 
- immer wieder in Streit verwickelt  
- extreme Verhaltensweisen in der Gruppe -> 
Egoist/ selbstlos/ etc. 
- Nähe / Distanz gg. Kinder und Erwachsenen 
(anfassen/küssen/ Erzählungen) 
- Rückzug 
- überangepasst 
- nicht angepasst 
- Unselbständigkeit 
- Grenzenlosigkeit, kann nein nicht akzeptieren 
- Lügen + „Geschichten erzählen“ 
- stehlen und/oder verstecken fremden Eigentums 
- andere anschwärzen 
- Leichte Sachbeschädigung mit Absicht 
Gemütsverfassung: 
- häufige Traurigkeit 
- selten Lachen 
- dauernd überdreht 
- körperliche Auswirkungen (diffuse Beschwerden) 
-  Heimweh 
- davon laufen 
Vernachlässigung 
-Verpflegung ungenügend 
- Kleidung nicht der Witterung entsprechend 
- unausgeruht / übermüdet 
- zu spät kommen 
- nicht erscheinen 
-Körperhygiene ungenügend 
- Medienkonsum 
- Freizeitgestaltung (zu verplant, keine) 
Entwicklungsstand 
- sprachliche Defizite 
- fehlende emotionale Reife 
- kann und will sich nicht in Gruppe integrieren 
Motorik 
- feinmotorische Auffälligkeiten 
- grobmotorische Auffälligkeiten 
Wahrnehmung 
- visuell 
- auditiv 
- taktil 

Gespräch mit SchülerIn/Klasse  
schriftliche Vereinbarung treffen:  
Ziele festhalten und woran die 
Veränderung festgestellt werden kann. 
-> Kind arbeitet mit. Zeitspanne 
definieren, regelmässige Rückmeldung 
in kurzen Abständen 
 
 Im Unterricht konkret thematisieren  
 Geführte Sequenz 
 Klassenrat 
 Über Geschichte bearbeiten 
 
 Zusätzliche Person im Unterricht 
 
 Wiedergutmachung: 
 „Gute Gründe“ schreiben (ab 2.Kl) 
 Auszeit  
 Sich zurück ziehen 
 
 schnelle Rückmeldung 

(täglich/stündlich) 
 
 Problem via Zeichnung visualisieren  
 Piktogramme 
 Lösungsstrategien entwickeln 
 Alternatives Verhalten üben 
 Gefühlskarten 
 
 Visualisierende Systeme -> 

wachsende Sonne 
 Smiley 
 

 Schutzengel/Götti innerhalb der Klasse 

 
 Spettplan für Kurzversetzungen (bis 2 

Tage) 
 

 Kind der Woche-> Warme Dusche 
 
 Ideenpool auf eWolke 

 
 Portfolio 
 
 Handlungs- und Erlebnisorientierte 

Unterrichtssequenzen einbauen 
ausserhalb des Schulzimmers (SSA 
kann beigezogen werden) 

 Klassenprojekte mit SSA 

Weitere Massnahmen 

Fachlehrpers
on Eltern 

  Journal im LO 
 Grüne Zettel 
 Protokoll für 

Elterngespräch 
 SSG-Formular 

Fallführung 
(Lehrperson) 
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Ebene der Lehrpersonen geltend für Stufe 0-3 

Warnsignale betr.Wirksamkeit 
Massnahmen 

Ebene der Eltern 
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Durch Lehrperson veranlasst: 
 Gespräch mit der SL <-> Kind mit 

Protokoll 
 Niederschwellige 

Disziplinarmassnahmen gemäss  
 § 56 VSV. 
 
Durch Schulleitung veranlasst: 
 Internes Time-Out  (zeitlich 

begrenzte Versetzung in andere 
Klasse) 

 Dispensation bis zu 
Elterngespräch 

 Schriftliche Ermahnung 
 Schriftliche Vereinbarung mit 

Kind 
 Finanzielle Haftpflicht der Eltern 

für den verursachten Schaden 

Vernetzung mit externen 
Stellen: 
 Vorinformation des Sozial-

amtes durch SL oder SSA 
 Austausch mit Therapien 
 JFB (Beistand/Vormund 

/Familienbegleitung) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fallführung und Verantwortung liegt in der Regel bei 
der Lehrperson. Ausführliche Dokumentation im 
Lehreroffice durch die fallführende Person.  
Schulleitung, Fachlehrpersonen müssen informiert 
werden! 
SSA kann als Beratung in Anspruch genommen werden 
oder die SL definiert Auftrag an SSA. 
 
Laufzettel für Einzelspetten 
SL informiert + involviert die SP fallbezogen 
* Es soll diskutiert werden, wer welche Verantwortung 
übernimmt. 

Information der Eltern: 
 Fallbezogen durch SL 

oder SSA 
 Vereinbarung schriftlich 
 

 Elterngespräch mit 
Protokoll,  mögliche 
Teilnehmer: 
Eltern, Kind, SL, LP, 
SSA, SPD, JFB 
(Beistand/Vormund / 
Familienbegleitung) 

 Therapien 
 Abklärungen : 

- Arzt 
- SPD 
- KJPD 

 - SSG ohne SL (Prot. an SL) 
 
 

Fachlehrperson 
 Einträge Lehreroffice 
 Teilnahme am 

Elterngespräch 
 Initiieren von 

Elterngespräch KLP und 
Gespräch führen 

 
Oberstufe:  
 Information an OS bei 

Kinder der 6. Klasse durch 
SL o. SSA  

 
SPD: 
 Für Fachberatung 

beiziehen 

Durch Schulleitung veranlasst: 
 Finanzielle Haftpflicht der Eltern 
 Schriftlicher Verweis -> Info an 

Schulpflege 
 Schriftliche Vereinbarung mit 

Eltern  

Fachlehrperson 
 Teilnahme an 

Elterngespräch 
 
Oberstufe:  
 Information an OS bei 

Kindern der 6. Klasse 
durch SL an SL, SSA an 
SSA 

 
SPD: 


Information der 
Eltern: 
 Vereinbarung 

schriftlich 

Information der Eltern: 
 durch SP  

Oberstufe:  
 Information an OS bei 

Kindern der 6. Klasse 
durch SP an SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fallführung und Verantwortung liegen in der Regel 
bei der Schulleitung, muss geklärt und schriftlich 
festgehalten werden. 
Die Lehrpersonen des Kindes müssen informiert 
werden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fallführung und Verantwortung liegen bei der 
Schulpflege oder Schulpsychologischem Dienst , muss 
geklärt und schriftlich festgehalten werden.  
Die Lehrpersonen des Kindes müssen informiert 
werden! 
SL und LP können zur Beratung für weiteren 
schulischen Weg beigezogen werden. 

Massnahmen sind 
nicht ausreichend: 
Kein Fortschritt und 
/oder keine Bereit-
schaft zur Veränder-
ung sichtbar, 
Verschlechterung 
der Situation. 
Der Fall geht an 
nächste Stufe und 
Fallführung zu SL 

Auswertungsgespräch 
(Teilnehmer wie oben ) 

Massnahmen 
haben 
genützt der 
Fall ist ab-
geschlossen 

und / 
oder  

 Gefährdungsmeldung bei 
Vormundschaftsbehörde durch 
SP 

 Anhörung 
der Eltern 

Durch Schulpflege veranlasst: 
 Time-Out bis 4 Wochen (VSG § 

52 +53, VSV § 57/58 
 Versetzung in andere Schule 

(befristet oder unbefristet) 

Auswertungsgespräch 
Teilnehmer werden 
durch SL festgelegt 

Information der 
Eltern: 
 Vereinbarung 

schriftlich 

Anhörung 
der Eltern 

Massnahmen sind 
nicht ausreichend: 
Kein Fortschritt und 
/oder keine Bereit-
schaft zur Veränder-
ung sichtbar, 
Verschlechterung 
der Situation. 
Der Fall geht an 
nächste Stufe und 
Fallführung zu SP 
oder SPD 

Massnahmen 
haben 
genützt. Der 
Fall ist ab-
geschlossen, 
oder 
Verhalten des 
Kindes 
stabilisiert 
sich auf Stufe 
0 oder 1 

 Gefährdungsmeldung bei 
Vormundschaftsbehörde durch 
SP 

 

Wichtig: Journalführung (Lehreroffice) ist eine wichtige Voraussetzung, um Auffälligkeiten klassifizieren zu können und um den Zusammenhang Häufigkeit, Kumulation von Verhalten sowie den Bezug zu Zeitraum uns Kontext 
feststellen zu können 
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Klassifizierung des Problems Pädagogische Massnahmen Disziplinarische Massnahmen Einbezug von: Informationswege und -mittel Weitere Massnahmen 

Auffälligkeiten Stufe 0 treten 
unübersehbar und häufiger auf und 
sind für das Umfeld belastend 
Das Umfeld reagiert auf Verhalten: 
- mit Nachahmen 
- mit Ausschluss 
- Leiden der Klassenkameraden 
- selbstverletzendes Verhalten (verbal 
und nonverbal) 
- selbstgefährdendes Verhalten 
- Selbstabwertung 
- überangepasstes Verhalten 
- einfache Sachbeschädigung von 
eigenem und fremdem Material 
- Material der LP beschädigen 
- Abmachungen werden wiederholt 
übertreten 
- massive verbale Übergriffe (z.B. 
sexistisch, rassistisch etc.) 

1.
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 Gespräch mit SchülerIn/Klasse  
schriftliche Vereinbarung treffen:  
Ziele festhalten und woran die 
Veränderung festgestellt werden 
kann. -> Kind arbeitet mit Zeitspanne 
definieren 

 Kombination von verschiedenen 
Massnahmen, in- und ausserhalb 
Klassenzimmer 

 Internes Time Out: Spettplan für 
Versetzung in andere Klasse ab 2 
Tag durch SL 

 Gespräch mit SSA vereinbaren 
  
 

Fallführung* 
(Lehrperson) 

 

  Int. Time-Out 
  Journal im LO 
  Ermahnung 
 Protokolle 

Fachlehrperson Eltern 

2.
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3.
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tu
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Durch Schulpflege veranlasst, gemäss VSG § 53 
 SPD - Abklärung 
 Einzelbetreuung (befristet) 
 Einzelschulung 
 Sonderschulung 
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Auffälligkeiten Stufe 0+1  treten 
weiterhin bzw. verstärkt auf 
 
Gefährdung von anderen Personen 
- Erpressung 
- Bedrohung, massive (von Person + 
Familie) 

- Mobbing als Täter 
- Diebstahl 
- Schlägereien 
- Grobe Sachbeschädigung mit Absicht 
- Abmachungen werden weiterhin  
übertreten 

 

AuffälligkeitenStufe 0-2 treten 
weiterhin bzw. verstärkt auf 
- allgemein nicht mehr tragbares 

Verhalten des Kindes, eine 
Integration ist nicht mehr möglich 

 
- Gewalt gegen Personen 
- Gewalt gegen Material 

 Einzelbetreuung (befristet integrativ 
oder separativ) 

 „Weg zurück in die Gemeinschaft“ 
 Wiedergutmachung 
 Intervention für Gruppe/Klasse 
 Teilweiser Unterricht in Kleingruppen 
 Fachstelle beiziehen (ev. auch 

Polizei für Aufklärung) 
 Gemeinnützige Arbeit bei 

Sachbeschädigung 

Fallführung 
Schulleitung 

Lehrperson 

Eltern 

  Verweis. 
 Protokoll 
 Schülerakte 
 Time-Out 
 Gefährdungs-

meldung 

Fachlehrperson 

Fallführung 
SP / SPD 

 

Lehrperson 

Fachlehrperson Eltern 

Schulleitung 

  Protokoll 
 Schülerakte 


